
Anmeldung zum MAS Mikroelektronik
Master of Advanced Studies in Mikroelektronik 

bestehend aus:		  CAS Mikroelektronik Systeme			  25.02.2011	–	01.07.2011

			   CAS Mikroelektronik Digital			   15.09.2011	–	27.01.2012

			   CAS Mikroelektronik Analog				   24.02.2012	–	30.06.2012
	
Jedes CAS kann separat belegt werden. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Über die definitive Aufnahme wird gemäss den Aufnahmebedingungen  
so rasch wie möglich entschieden.

Persönliche Angaben

Name	 Vorname

Strasse, Nr.	 PLZ/Ort

Telefon Privat	 Mobile			 

E-Mail Privat

Heimatort	 Geburtsdatum

Studienabschluss

Arbeitgeber, Organisation

Abteilung, Zusatz	 Branche

Strasse, Nr.	 PLZ, Ort

Telefon	 Fax	

E-Mail

Berufliche Stellung

Momentane Tätigkeit

Korrespondenzadresse		  Geschäft						     Privat

Rechnungsadresse		  Geschäft						     Privat

Teilnahmegebühr:

MAS Mikroelektronik:					    CHF	 21'000.– (inkl. Master Thesis)

Zahlung: 	 3 Semester à	 CHF		   7'000.–

Ein einzelnes CAS: 					    CHF 	  7'000.–

Die gennanten Beträge verstehen sich inklusive Kursunterlagen und Prüfungen. Zusätzliche Auslagen entstehen für Reisen, Unterkunft, Verpflegung,  
Prüfungswiederholungen und Spezialliteratur. Wir weisen im Weiteren auf unsere allgemeine Geschäftbedingungen hin, welche auf der Rückseite dieses  
Anmeldeformulars beschrieben sind.

	  Die allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden zur Kenntnis genommen

Ort, Datum	 Unterschrift

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung an:

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Technik, Sekretariat Weiterbildung, Steinackerstrasse 5, CH-5210 Windisch

Beilagen:		  Lebenslauf mit Foto (Kurzfassung auf 1 Seite)

			   Zeugniskopie des massgebenden Abschlusses

			   Empfehlungsschreiben des Unternehmens (bei fehlendem Hochschulabschluss)



Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB  
für Weiterbildungsveranstaltungen der FHNW

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Master of Advanced 
Studies (MAS), Diploma of Advanced Studies (DAS), Certificate of Advan-
ced Studies (CAS) und für andere Weiterbildungsveranstaltungen, die sich 
ausdrücklich auf diese AGB beziehen.

2. Anmeldung

Anmeldungen werden in der Regel in der Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt und schriftlich bestätigt. Der Vertrag zwischen der teilneh-
menden Person und der Fachhochschule Nordwestschweiz (nachfolgend 
«FHNW» genannt) kommt mit der schriftlichen Bestätigung durch die 
FHNW zustande.

3. Annullierung der definitiven Anmeldung

Abmeldungen müssen in jedem Fall schriftlich an die FHNW erfolgen. 
Es gilt das Datum des Poststempels. Bei Rückzug der definitiv bestätig-
ten Anmeldung bis 8 Wochen vor Veranstaltungsbeginn erhebt die Fach-
hochschule eine Bearbeitungsgebühr von CHF 250.–. Danach und bis zum 
Veranstaltungsbeginn berechnet die Fachhochschule 25 % der Veranstal-
tungskosten, sofern keine Ersatzperson gefunden werden kann, die die Vo-
raussetzungen für den Lehrgang erfüllt. Kann eine Ersatzperson gefunden 
werden, wird eine Bearbeitungsgebühr von CHF 250.– erhoben. Bei Nicht-
erscheinen müssen die vollen Veranstaltungskosten bezahlt werden.

4. Absage / Verschiebung von Veranstaltungen

Melden sich zu wenig Teilnehmende an oder liegen andere Umstände vor, 
die eine Durchführung der Veranstaltung aus Sicht der FHNW unzumutbar 
machen, behält sich die Fachhochschule vor, die betreffende Veranstaltung 
zu verschieben oder abzusagen. Die Angemeldeten werden sofort nach 
dem Beschluss informiert und die bereits einbezahlten Kosten werden im 
Falle der Absage zurückerstattet. Im Falle der Verschiebung des Lehrgangs 
hat die angemeldete Person das Recht, innert 14 Tagen ab Erhalt der Mit-
teilung schriftlich an die FHNW vom Vertrag zurück zu treten. Der Rücktritt 
erfolgt in diesem Fall ohne Kostenfolgen. Weitergehende Ersatzforderun-
gen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

5. Studien- und Kurskosten

Die Kosten ergeben sich aus den aktuellen Informationsbroschüren, die 
zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft sind. Nicht eingeschlossen sind die 
Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Mobilität, Kopien und dergleichen. Die 
Studien- und Kurskosten bleiben während der Dauer der Veranstaltung un-
verändert. Nach einem Unterbruch und späteren Wiederaufnahme des 
Lehrgangs treten die dann geltenden Studien- und Kurskosten in Kraft. Die 
Veranstaltungskosten sind innert 30 Tagen nach Rechnungstellung zu be-
gleichen. Werden die Kosten nicht fristgerecht bezahlt, können die Teilneh-
menden vom Unterricht ausgeschlossen werden. Die Pflicht zur Zahlung 
der Kurs- und Studienkosten bleibt davon unberührt.

6. Teilnahme an den Veranstaltungen

Fallen einzelne Veranstaltungsteile (z. B. infolge Erkrankung von Dozieren-
den) aus, dann bietet die FHNW frühzeitig Ersatztermine mit einem gleich-
wertigen Angebot an. Dadurch lassen sich keine Ansprüche gegenüber 
der Fachhochschule ableiten. Bei Abwesenheit der teilnehmenden Person 
vom Unterricht insbesondere infolge Krankheit, Ferien, Militärdienst, oder 
beruflicher Belastung besteht kein Anspruch auf Reduktion der Studien- 
und Kurskosten.

7. Änderungen im Studienprogramm

Die FHNW behält sich vor, Änderungen im Veranstaltungsprogramm und 
in der Organisation sowie in der Auswahl und im Einsatz von Dozierenden 
vorzunehmen.

8. Abbruch des Studiums

Ein vorzeitiger Rücktritt aus dem Vertrag ist der Studienleitung mit einge-
schriebenem Brief an die FHNW anzuzeigen. Teilnehmende, die die Veran-
staltung vorzeitig abbrechen, schulden die bis zum Abbruch aufgelaufenen 
Kosten (proportionaler Anteil zu den Gesamtkosten).
Die Fachhochschule stellt zusätzlich den anteilsmässigen Schaden ab dem 
Zeitpunkt des Abbruchs bis zum ordentlichen Abschluss im Zusammen-
hang mit Studienleitung, Studienadministration, Material-/Lehrmittelbe-
darf, Raummiete, Werbeaufwand und Dozierendenhonorare in Rechnung, 
maximal aber 50 % der Restgebühren.
Auf begründetes Gesuch hin kann die Studienleitung bei aussergewöhn-
lichen unverschuldeten Härtefällen (zum Beispiel bei schwerer Krankheit) 
die Kosten teilweise oder ganz erlassen. Bei Austritt ohne eingeschrieben 
erfolgte Kündigung werden die ganzen noch ausstehende Studien- und 
Kurskosten zur Zahlung fällig.

9. Regelverstösse

Bei gravierenden Verstössen gegen vorhandene Regelungen und Weisun-
gen der Fachhochschule (insbesondere Studien- und Prüfungsordnungen) 
kann die FHNW in Rücksprache mit der Direktion Teilnehmende ausschlie-
ssen. Die Studien- resp. Kurskosten werden gemäss Ziffer 8 berechnet.

10. Versicherung

Der Abschluss einer Unfall- oder Haftpflichtversicherung ist Sache der teil-
nehmenden Person. Die FHNW übernimmt keine Haftung.

11. Urheberrechte

Das Unterrichtsmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren sowie 
die Weiterverwendung ausserhalb des schulischen Bereichs der FHNW ist 
ohne schriftliche Genehmigung der Studienleitung untersagt.
Die Teilnehmenden räumen der FHNW an sämtlichen im Rahmen ihrer 
Master-/Diplom-/Projektarbeit entstandenen Arbeitsergebnissen räumlich 
und inhaltlich unbeschränkt sowie für die Dauer des gesetzlichen Urheber-
rechtsschutzes ein ausschliessliches Nutzungsrecht ein und gestatten
sowohl eine kommerzielle wie auch eine nicht kommerzielle Nutzung des 
Materials. Dies umfasst das Recht auf Nutzung der Arbeitsergebnisse in 
Forschung und Lehre, das Recht der Vervielfältigung sowie Verbreitung 
und Übersetzung, das Recht zur Bearbeitung und Änderung inklusive Nut-
zung und Vervielfältigung der dabei entstehenden Ergebnisse sowie das 
Recht zur Übertragung auf einen Dritten ohne erneute Zustimmung des 
Studierenden. Die Studierenden verzichten auf mögliche Erträge aus der 
Werknutzung durch die FHNW. Von dieser Regelung abweichende Verein-
barungen müssen vorgängig schriftlich getroffen werden.

12. Datenschutz

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin anerkennt ausdrücklich, dass seine/ihre 
Studierendeninformationen (Name, Adresse, etc.) für interne Zwecke ge-
speichert und u. a. für Marketingzwecke verwendet werden dürfen.

13. Übergangsregelung

Vor der Inkraftsetzung dieser AGB gelten die zum Zeitpunkt der Anmel-
dung publizierten allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Pro-
gramms.

14. Gerichtsstand / Anwendbares Recht

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte in Brugg aus-
schliesslich zuständig. Es gilt schweizerisches Recht.


